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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT CRAILSHEIM

FNP-Änderung „Biogasanlage Mayer“ Nr. J-2026-1F in Frankenhardt, 
Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Öff entlichkeitsbeteiligung
Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öff ent-
lichen Sitzung am 21. April 2026 den 
Aufstellungsbeschluss zur Flächen-
nutzungsplanänderung „Biogasanlage 
Mayer“ Nr. J-2026-1F gefasst. Hierzu 
wird eine frühzeitige Beteiligung der 
Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt und der Aufstellungsbe-
schluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öff ent-
lich bekannt gemacht. Maßgebend sind 
die Planzeichnung mit Geltungsbereich 
sowie die vorläufi ge Begründung je-
weils vom 05.02.2026. Die Lage des Än-
derungsbereichs ist aus dem abge-
druckten Plan ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1.  Bei der Planung wird das Flst. 5851/2, 

Gemarkung Honhardt überplant.
2.  Die betreff enden Flächen sind im 

Flächennutzungsplan als landwirt-
schaftliche Fläche sowie als ge-
mischte Baufl äche dargestellt, eine 
Änderung des Flächennutzungs-
plans ist erforderlich.

3.  Das Grundstück wird durch eine Er-
schließungsstraße, einen Wirt-
schaftsweg, landwirtschaftliche 
Flächen und durch eine Hofstelle 
mit landwirtschaftlichen Wirt-
schac sgebäuden und Wohngebäu-
den begrenzt.

Ziele und Zwecke der Planung:
Um den Bebauungsplan „Biogasanlage 
Mayer“ umsetzen zu können, ist eine 
Änderung des Flächennutzungsplans 
erforderlich.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung:
Die Öff entlichkeit wird nach § 3 Abs. 1 
BauGB über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der FNP-Änderung „Biogasan-
lage Mayer“ Nr. J-2026-1F unterrichtet.
Die oben genannten Unterlagen zur 
„Biogasanlage Mayer“ Nr. J-2026-1F wer-
den in der Zeit vom 11. Mai 2026 bis ein-
schließlich 12. Juni 2026 im Internet 
unter „www.crailsheim.de/rathaus/
stadtentwicklung“ (Bauleitplanung/
Öff entlichkeitsbeteiligung) und über 

das zentrale Internetportal des Landes 
unter www.uvp-verbund.de/karten-
dienste veröff entlicht. Im gleichen Zeit-
raum können die Planunterlagen bei 
der Stadtverwaltung Crailsheim, Res-
sort Stadtentwicklung, Foyer Neubau, 2. 
Stock, Marktplatz 1, 74564 Crailsheim zu 
folgenden Zeiten zu jedermanns Unter-
richtung eingesehen werden: Mo. bis Fr. 
von 7.30 bis 12.00 Uhr, Mo. bis Mi. zu-
sätzlich von 14.00 bis 16.00 Uhr und Do. 
zusätzlich von 13.00 bis 17.30 Uhr (Zu-
gang außerhalb der Öffnungszeiten 
über den Eingang Bürgerbüro).
Soweit in den o. g. Unterlagen auf wei-
tere Bestimmungen – Gesetze, Verord-
nungen, Richtlinien, DIN-Vorschric en, 

technische Regelwerke o. ä. – Bezug 
genommen wird, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v. g. ausle-
genden Stelle bereitgehalten.
Stellungnahmen können während der 
Dauer der Veröff entlichungsfrist abge-
geben werden. Diese sollen elektro-
nisch ( jessica.gebert@crailsheim.de) 
übermil elt werden, können bei Bedarf 
aber auch schric lich oder mündlich zur 
Niederschrift (Sachgebiet Baurecht, 
Raum 2.18, Marktplatz 1, 74564 Crails-
heim) abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben.

Plan: Stadtverwaltung



AMTSBLATT DER GROSSEN KREISSTADT CRAILSHEIM  |  SEITE 197. MAI 2026  |  NUMMER 19

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
zur Bearbeitung des Anliegens bei Stel-
lungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familienname sowie Anschric 
(ggf. auch E-Mail und Telefonnummer, 
sofern angegeben) und die vorgebrach-
ten Informationen auf Grundlage von 
§ 4 Landesdatenschutzgesetz gespei-
chert werden. Die vorgebrachten Infor-
mationen werden dem Gemeinderat 
anonymisiert zur Entscheidungsfin-
dung vorgelegt.
Crailsheim, 24. April 2026
Stadtverwaltung
gez. Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

17. MAI

Beflaggung
Am Sonntag, 17. Mai 2026, erfolgt die Be-
flaggung mit Regenbogenflagge. Der 
Grund der Beflaggung ist der IDAHO 
(International Day Against Homopho-
bia). Diese Beflaggung ist gesetzlich laut 
„Erlass der Bundesregierung über die 
Beflaggung der Dienstgebäude des 
Bundes“ vom 10. Juli 1991 geregelt.

23. MAI

Beflaggung
Am Samstag, 23. Mai 2026, erfolgt die 
Beflaggung mit Bundesflagge und Eu-
ropaflagge. Der Grund ist der Jahrestag 
der Verkündung des Grundgesetzes. 
Diese Beflaggung ist gesetzlich laut „Er-
lass der Bundesregierung über die Be-
flaggung der Dienstgebäude des Bun-
des“ vom 10. Juli 1991 geregelt.

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Würlemberg (GemO) in der 
Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 
ber. S. 698), zuletzt geändert durch Arti-
kel 13 des Gesetzes zur Reduktion büro-
kratischer Vorschricen (Regelungsbe-
reinigungsgesetz) vom 18. November 
2025 (GBl. Nr. 124), hat der Gemeinderat 
am 23. April 2026 folgende Änderungen 
der Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Die Unechte Teilortswahl in den Ort-
schaften Roßfeld, Jagstheim, West-
gartshausen und Triensbach soll auf-
gehoben werden. In der Ortschaft 
Tiefenbach soll diese beibehalten wer-
den. Damit wird § 15 Abs. 4 aufgenom-
men und § 15 Abs. 3 erhält folgenden 
Wortlaut:

§ 15 Bildung und Zusammensetzung 
der Ortschacsräte

(3) Die Sitze im Ortschacsrat der Ort-
schac Tiefenbach werden mit Ver-
tretungen der nachstehend gebilde-
ten Wohnbezirke wie folgt besetzt 
(Unechte Teilortswahl): 

3.1. Ortschac Tiefenbach
3.1.1. Wohnbezirk Tiefenbach mit 

Weidenhausen  8 Sitze
3.1.2. Wohnbezirk Rüddern 1 Sitz
3.1.3. Wohnbezirk Wollmershausen
 1 Sitz

(4) Die Unechte Teilortswahl in den Ort-
schacsräten der Ortschacen Roß-
feld, Jagstheim, Westgartshausen 
und Triensbach wird aufgehoben.

§ 2 
Inkractreten

Diese Änderungssatzung tril am Tag 
nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Krac.

Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Gemein-
deordnung für Baden-WürVemberg:
Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschricen die-
ses Gesetzes oder aufgrund dieses Ge-
setzes zustande gekommen sind, gelten 
ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekom-
men. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschricen über die Öffentlich-

keit der Sitzung, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

2.  der Bürgermeister (Oberbürgermeis-
ter) dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder wenn vor Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschric 
gegenüber der Stadt unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriclich 
oder elektronisch geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 
geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Ausgefertigt:
Crailsheim, 27. April 2026

gez. Dr. Christoph Grimmer
Oberbürgermeister

HAUPTSATZUNG

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 11. Oktober 2024,  
zuletzt geändert am 15. Mai 2025

Welche Unterlagen muss ich mitbringen, wenn ich mich in Crailsheim an- 
oder ummelden möchte?
Bile denken Sie bei Ihrer An- bzw. Ummeldung daran, eine Wohnungsgeber-
bestätigung mitzubringen. Bringen Sie bile auch Ihren Personalausweis und/
oder Reisepass mit.

Ihr Personalausweis ist abgelaufen und Sie benötigen dringend ein Ausweisdokument?
Einen vorläufigen Personalausweis können Sie beim Bürgerbüro beantragen. Dieser Ausweis kostet 10 Euro. Bile denken 
Sie an ein biometrisches Passbild.


